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1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1. Angaben zum Produkt
Handelsname:  

VAICO Cleanscreen WINTER
VAICO Nr.: 
V60-0123, V60-0124, V60-136, V60-0137, V60-0138

1.2. Hersteller/Lieferant
VIEROL AG | Karlstraße 19 | 26123 Oldenburg | Germany
Telefon +49 441 - 210 20-0 | Telefax +49 441 - 210 20-111

1.2.1. Auskunftgebender Bereich:
VIEROL AG | Karlstraße 19 | 26123 Oldenburg | Germany
Telefon +49 441 - 210 20-0 | Telefax +49 441 - 210 20-111

2. EIGENSCHAFTEN

VAICO Cleanscreen Winter verhindert in der kalten Jahreszeit das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und sorgt für gute Sicht durch 
intensive Reinigungswirkung. Entfernt mühelos Fett- und Streusalzreste wobei Autolacke und Gummis nicht angegriffen werden. VAICO 
Cleanscreen Winter ist polycarbonatverträglich und für Fächerdüsen geeignet. Durch den enthaltenen Insektenlöser ist das Produkt auch als 
Ganzjahres-Scheibenwaschkonzentrat einsetzbar. Mischungsverhältnis im Sommer: 
ca 50-100 ml Konzentrat auf 1 ltr. Wasser. VAICO Cleanscreen Winter ist methanolfrei und unterliegt als wassermischbare Flüssigkeit mit 
einem Flammpunkt über 21°C nicht den Bestimmungen der VbF.

3. EINSATZHINWEISE

VAICO Cleanscreen Winter entsprechend den Temperaturen bzw. Jahreszeiten und der Mischtabelle in die Scheibenwaschanlage geben.
Es ist unbedingt darauf zu achten, dass das Scheibenklar-Konzentrat gut mit dem Wasser vermischt wird. Durch ein- bis zweimaliges 
Betätigen der Anlage sind die Leitungen bis hin zu den Spritzdüsen wasserfrei zu spülen.

4. MISCHTABELLE
 
    Gefrierschutz ca.   Wasser    VAICO Cleanscreen Winter
Mischung    -30°C    1    2
Mischung    -20°C    1    1
Mischung    -10°C    2    1

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken

Inhaltsstoffe gemäß EU-Empfehlung: 
über 30% Alkohole
unter 5% anionische Tenside
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